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Beschluss des Schulrates vom 17. August 2004 
 
 
 

BENÜTZUNGSREGLEMENT SCHULKÜCHE FELD (Dritte) 
 
 
 
 

1. Grundsatz 

 
 
Am 4. August 1988 wurde das „Reglement über die Benützung von Schulräumen und Aussenanlagen 
durch Vereine und Privatpersonen“ vom Schulrat erlassen und vom Erziehungsdepartement geneh-
migt. 
 
Das „Benützungsreglement Schulküche“ ist eine Ergänzung dazu und regelt im Speziellen. 
 
 
 
 

2. Allgemeine Bestimmungen für die Benützung der Schulküche 

 
 
Die Inhaber von Bewilligungen sind für eine sorgfältige Benützung der Schulräume und Anlagen ver-
antwortlich. Sie haften für Schäden, die an Gebäuden, Anlagen, Mobiliar, und Material der Schulküche 
verursacht werden. Schäden sind von der verantwortlichen Person sofort dem Hauswart zu melden. Es 
ist nicht gestattet, Reparaturen selber vorzunehmen. Die Kosten für Ersatz und Reparatur trägt der 
Veranstalter bzw. Mieter vollumfänglich. Zusätzliche Aufwendungen zur Wiederherstellung eines ord-
nungsgemässen Zustandes werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
Fahrräder, Mofas, Motorräder und Autos dürfen nur auf den vorgesehenen Parkflächen abgestellt wer-
den.  
 
Für liegen gelassene und abhanden gekommene Gegenstände sowie für Unfälle ausser- und innerhalb 
des Schulhauses wird keine Haftpflicht seitens der Primarschulgemeinde Marbach übernommen. 
Fundgegenstände werden während eines halben Jahres aufbewahrt und können beim Hauswart ab-
geholt werden. 
 
In sämtlichen Räumen der Primarschulgemeinde Marbach ist das Rauchen verboten. 
 
An Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keine alkoholischen Getränke abgegeben werden. 
 
Die Aussentüren müssen während des Abendbetriebes geschlossen sein. 
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3. Benützung durch Dritte 

 
 
Prioritäten 

Die Schulküche hat in erster Linie den Bedürfnissen der Schule und den schuleigenen Veranstaltungen 
zu dienen. 
 
Soweit der Schulbetrieb nicht gestört wird, kann die Küche mit Theorieraum auch Parteien, Vereinen, 
öffentlichen und privaten Körperschaften sowie Privaten auf Gesuch hin zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Küche darf ausschliesslich zu diesem Zweck benutzt werden. 
 
Die Schulküche ist während den Schulferien geschlossen. 
 
Gesuche / Bewilligung 

Gesuche für die Benützung der Schulküche durch Dritte sind schriftlich auf besonderem Gesuchsfor-
mular 6 Wochen vor dem Benützungstermin an das Schulsekretariat einzureichen. Das Formular kann 
beim Schulsekretariat bezogen werden. Die Bewilligung erteilt der Schulrat Ressort Infrastruktur. Eine 
Bewilligung kann widerrufen werden, wenn triftige Gründe vorliegen oder die „Zusatzbestimmungen für 
die Benützung der Schulküche“ nicht eingehalten werden. 
 
Bewilligungen werden nur erteilt, wenn die Mindestanzahl Benützer/innen pro Anlass 6 Teilnehmer 
beträgt. 
 
Für Vereine und Organisationen, welche die Schulküche ganzjährig benutzen, gilt die Bewilligung von 
Anfang bis Ende des Schuljahres. Der Schulrat hat das Recht, die Bewilligung auf Ende des Schuljah-
res, in schwerwiegenden Fällen jederzeit, zu entziehen. Die Vereine und Organisationen haben sich 
jeweils bis 30. Juni beim Schulrat (Ressortverantwortlicher Infrastruktur) zu informieren, ob eine Bele-
gung im kommenden Schuljahr möglich ist. 
 
Die schulische Nutzung der Schulküche, z.b. während Projektwochen u.ä., hat jederzeit Vorrang. 
Dadurch notwendige Stundenkürzungen oder Belegungsänderungen sind nicht anfechtbar. Die Benut-
zer werden rechtzeitig über allfällige Ausfälle informiert. 
 
Benützungsvorschriften 

Vor der ersten Benützung hat der Gesuchsteller die Schulküche zu besichtigen und sich über die Ein-
richtung und die Gerätebenützung beim Schulrat Ressort Infrastruktur zu informieren. 
 
Die Verwaltung der Schlüssel und die Schlüsselabgabe ist in der Verwantwortung des Hauswartes. Es 
dürfen keine Schlüssel an Dritte abgegeben werden. 
 
Die Benützer dürfen die Räumlichkeiten erst zur vereinbarten Zeit in Anwesenheit einer verantwortli-
chen Person betreten. 
 
Der Benutzer der Küche hat eigene Küchenwäsche zu verwenden. Schuleigene Tücher dürfen nicht 
benutzt werden. 
 
Vorhandene Lebensmittel und Gewürze (Schuleigentum) stehen dem Benutzer nicht zur Verfügung. 
 
In den Kühlschränken bzw. Tiefkühler darf vom Benutzer nichts eingelagert werden. 
 
Kehricht ist in Plastiksäcke verpackt in den Müll-Container beim gedeckten Pausenplatz zu deponie-
ren. Die Kehrichteimer sind nach deren Leerung mit neuen Säcken zu versehen. 
 
Wiederverwertbare Abfälle (Glas, Pet etc.) sind durch den Benutzer selber zu entsorgen. 
 
Reinigung / Ordnung in der Schulküche 

Die Küche muss in gereinigtem Zustand verlassen werden. Eine Reinigung am nächsten Tag ist nicht 
zulässig. 
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Nach jeder Benutzung ist die Küche gemäss „Checkliste Schulküche Feld“ wieder herzurichten und 
das ausgefüllte Formular unterzeichnet in der Schulküche zu deponieren. 
 
Tarife / Inkasso 

Für die Benützung der Schulküche werden Gebühren nach dem Tarif im Anhang zu diesem Reglement 
erhoben. Die Abrechnung und das Inkasso erfolgen über das Schulsekretariat. 
 


